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83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §1 Abs2 Z2;

AWG 1990 §2 Abs3;

Rechtssatz

Die Verwertung im Sinne der Herstellung eines marktfähigen Produktes kann auch in der Erstellung eines

Zwischenproduktes bestehen. Dem Gesetz (AWG 1990) ist nicht zu entnehmen, dass es sich um ein "Endprodukt"

handeln muss, welches keiner weiteren Verwertung mehr zugänglich ist.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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